
Catrver ochenbtatl.
Amts nn- Intelligeuzblatt für - en Bezirk.

Nro . 9- Mittwoch 2 . Feb. 1853.

Amtliche Verordnungen und
Bekanntmachungen.

Calw.
(Bestrafung cincö Asoten ) .

Der Mczgcrmeistcr Johannes Wurst
in Calw ist Lurchs oberamtliches Er-
kenntniß vom heutigen wegen fortgcsez-
ter Asotie zu 5 Tagen Arrest , am 3.
und 5 . Tag durch schmale Kost ge¬
schärft , verurtheilt und demgemäß in
die Liste der Asotcn ausgenommen wor¬
den.

In Gemäßheit des Art . 4 dcS Ges.
vom 2 . Mai v. I . erhalten die OrtS-
vorstelser die Weisung , dieß sämmtli-
chen Wirthen deö Bezirks bekannt zu
machen und ihnen dabei die Abs . 3,
i , und 5 , des erwähnten Gcsczes -Ar-
tikels zu eröffnen . Dieselben lauten:

Wer nach der Verwarnung ( als
welche gegenwärtige Bekanntmachung
gilt ) einem wegen Asotie Bestraften
zur Fortsczung seiner asotischen Lebens¬
weise behilflich ist , soll mit Geldbuße^
bis zu 10 fl. oder mit Gesängmßjlrafe
bis zu 8 Tagen belegt werden-

Wirthe , welche auö diesem Grunde
3mal wegen eines und desselben Aso¬
tcn bestraft worden sind, verlieren vom
Tag der lezte» Bestrafung an die
Ausübung deö ^WirthschaftSrechls.

Kauflcutc und ' Zuckerbäcker ', welche
nüt gebrannten ' Wassern im Detail
bandeln , werden hinsichtlich dieses
Rechts den Witthen gleich behandelt.

Dem 28 . , Jan . 1863.
K . Obcramt.

Fromm...
Calw.

(Aufforderung ) .
Der Taglöhner Jakob Schaufelber--

gcr von Oberrcichenbach , dessen Auf¬
enthalt unbekannt ist , wird aufgesor-
dert , sich zu Fortsczung der gegen ihn
wegen Bettels anhängigen Untelsu-
chungssache unverwcilt hier zu stellen,
widrigenfalls er mit Steckbrief ver¬
folgt würde.

Die Behörden , in deren Bezirk
chaufclberger sich aufhält , werden

ersucht , ihm dieß zu eröffnen und ^ Er-
öffnungSbescheinigung hicher Milzuthci-
len.

Len 26 . Jan . 1853.
K . Oberamt.

Fromm.

lassen.
Den 31 . Jan . 1853.

K . Oberamt.
Fromm.

Calw-
(Verkündigung der MinisterialVcrfüg-
ung vom 23 . Dez . 1852 betreffend

die Reibfeuerzeuge ) . '
Die Schuldhcißenämter werden an¬

gewiesen , nachstehende im Reg .Blatt
von 1853 S . 7 abgedruckte Ministe-
rialLerfügung ohne Verzug in ihren
Gemeinden bekannt zu machen und
den Tag der Bekanntmachung in den
Verki 'mdigungSbüchern oder Schuld --
heißenamtsprotokollen vvrzumerkett.

Den 31 . Jan . 1853.
K . Oberamt.

Fromm.
Da in neuester Zeit die Erfahrung

gemacht wurde , daß Brandfälle mehr«

Calw
(Bekanntmachung , das Wandern von
HandwerksGeffllcn aus Bayern und
MeklenburgEchwerin nach der Schweiz

betreffend ) .
Ten Angehörigen beider Staaten

ist das Wandern nach der Schweiz fach durch fahrläßige Behandlung und
verboten . Deßhalb darf keinem der - Verschleuderung von Ne ibzü ndh ölz-
selben daö Wanderbuch dahin visirt che n entstanden sind , daß in Folge
werden . Dann ist bekannt zu machen,Dieser fahrläßigen Behandlung knsvl-
daß in Mecklenburg Schwerin keines sondere Kinder , weiche in den Besitz
fremde GewerbeGehilfen mehr zuge - genannter Zündmittel gekommen , da-
lassen werden , welche nach dem 1. mit Feuersbrünste veranlaßt habe », so
Jan . 1853 in der Schweiz sich auf - sieht sich das Ministerium veranläßt.
hielten.

Den 30 . Jan . 1853.
K . Oberamt.

Fromm.

Calw.
(Erinnerung an Einsendung deS in
Nro . 7 dieses DlattS eingefordertcn 'Aufbewahrung und Versendung der
Berichts in Betreff der Primärkatastcr sogenannten Eongrev ' schen Fencrzemze

Aenderungcn ) . !zn beobachtenden Vorsichtsmaaßregeln,
Denjenigen Schuldheißenämtern , welche lautet:

welche diesen Bericht nicht bis zum 6 . j „ Zu Verhütung von Fcuersunglück
Feb . eingcsendet haben werden , muß bei der Bereitung , Aufbewahrung und
mm ihn durch Wartboten abfordern,Versendung der neuerlich in Gebrauch

die bestehenden Verfügungen , welche
Verhütung von Brandunglück dütch
Reikzündhölzer bezwecken, zur Rachach¬
tung wiederholt , bekamt zu machen,
und zwar

,1 . Die Verfügung vom 31 . Juli
1838 , betreffend die bei der Bereitung,
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gekommenen Congrevscken oder Reib
Feuerzeuge werden mit höchster Ge¬
nehmigung vom 27 . d . M . nachstehen
de Vorschriften crtheilt:

1) Die Bereitung der sogenannten
Eougrevschen oder Reibfeuerzcuge,
wie der Reibzündhölzchen , Reib-
Schwämme , Reib -FidibuS und an¬
derer Zündmittel , zu welchen Phos¬
phor und chlorsaureS Kali verwen¬
det werden , darf , ohne besondere
Erlaubniß der Krciöregierung , nur
außerhalb der Ortschaften in für sich
bestehenden Lokalen , die von jedem
anderen Gebäude wenigstens dreisig
Fuß entfernt sein müssen, geschehen.

2 ) Bei einer Versendung müssen die
genannten Reib -Zündmittel in Por¬
tionen , in welchen sie zum Detail-
Verkaufe kommen , in Behälter von
Holz oder einem anderen dem Dru-

der vorstehenden Bestimmungen zu
wachen und alle Verfehlungen , die
zur Anzeige kommen , zu untersuchen
und nach der Analogie der in der
allgemeinen FeuerpolizeiVerordnuiig
vom 13 . April 1808 enthaltenen
Bestimmungen zu bestrafen , oder
nach Umständen der vorgeiezten hö¬
her » Stelle zum Strafcrkenntnisse
vorzulegcn.

Auch haben die Orts - und Ober-
Feuerschauer bei ihren periodischen
Visitationen von den Fabrik - und
MaterialSvorraths -Lokalen der Fa¬
brikanten und den Magazinen der
Kauflcute Einsicht zu nehmen ."

ll>. Die Verfügung vom 8 . Ja¬
nuar 1843 , betreffend die Verhütung
von Brandunglück bei dem Gebrauch
der Reibfcucrzeuge , deren Inhalt ist:

»Durch die in neuerer Zeit in Fob

sind, verwahren,
2 ) beim Gebrauche jede Verschleude¬

rung des Zündstoffs (z. B . durch
Verlieren oder Wegwerfen ganzer
oder abgebrochener , nicht völlig ab¬
gebrannter Zündhölzchen ) sorgfältig
vermeiden sollen.

Dabei versteht eS sich von selbst,
3) daß da , wo der Gebrauch 'des

bloßen Lichtes verboten ist , wie in
Ställen , Scheunen , Dachböden,
Dachkammern , oder wo sonst leicht
feuerfangende Gegenstände , wie Heu,
Stroh , Spähne re. befindlich sind,
und in den Straßen , Gassen , Hof¬
stätten : c. bewohnter Orte , solche
Reibzündmittcl ebenfalls in keiner
Weise gebraucht oder angezündct
werden dürfen.

Die OrtsPolizeiBebörden haben
über die Beobachtung dieser Vorschrif-

cke widerstehenden Material gebracht , ge der Verwahrlosung von Reibzünd -^ en zu wachen ; insbesondere haben die
sodann in weiche lockere Körper/Hölzchen vorgekommencn Brandfälle Orts - und Obcrfeuerschauer bei jedem
wie trockenes Sägmchl , trockene>findct das Ministerium des Innern Ûmgänge der Aufbewahrungswcise der
Kleie und dergleichen , eingehüllt und !sich veranlaßt , auf die große Gefahr - R̂eibfeuerzcuge in den einzelnen Haus - ,
überhaupt so gepackt werben , daß lickkelt' einer unvorsichtigen Behandlung Haltungen besondere Aufmerksamkeit zu
auf dem Transporte jede Reibunglund Verwahrung dieser Zündmittel 'wivmen und alle dießfällige Versen¬
der Jündmittel an einem festen Kör¬
per -entfernt gehalten wird.

Der Frachtsuhrmann ist bei der
Aufgabe auf die FenerSgcfährlichkeit

der Maare aufmerksam zu macken.
Auch ist auf den Paketen oder Ki¬
sten und in dem Ladscbcin der feu-
erSgefährlicke Inhalt mit dem Worte

. „Reibfeuerzcuge"
zu bemerken.

3 ) Die zur Bereitung der Reibzünd-
mittel erforderlichen Vorräthe an
Phosphor , Sckwefel und cklorsau
rem Kali dürfen außerhalb desFa-
driklokiils nach jden Vorschriften der
Verordnungen vom 13 . April 1808
Abschnitt U ( Reg .Bl . S . 205 ) u.
vom 2 . April 1810 (Reg Bl . S.
109) nur in feuerfesten Gewölben
nnp die zum Verkaufe vorräthigen
ReibfeucrMge von den Fabrikanten
nur innerhalb deS Fabriklokaks,
von Kanflkutcn aber , welche
nur geringere Quantitäten
dav on. . im Dor rath halten
dürfen,  nur abgesondert von an¬
dern Gegenständen ausbcwahrt wer¬
den.

4 > Die Orts - und Polizeibehörden
haben über die genaue Beobachtung

aufmerksam zu machen und unter der lungen zur Anzeige zu bringen.
Erinnerung Feuersgesährlicke Aufbewahrung

1) an die Vorschriften der Feuer - ûnd verbotswidriger Gebrauch solcher
Polizei Verordnung vom 13 . April Zündmittel sind nach Maaßgabe der
1808 , wonach Jeder nickt nur für
seine Person alle Vorsicht zur Ab¬
wendung von Feuersgefahr anzu-
wenden , sondern auch seine Familie

FenerpvlizeiVerordnnng vom 13 . April
1808 von den zuständigen Polizeibe¬
hörde » unnachsichtlich zu bestrafen.

Den BezirkSpolizeiämtern inSbcson-
und sein Gesinde dazu anzuhalten , dcrc wird die strenge Handhabung ge-
auch jeder Nachbar auf das feu
gefährliche Betragen des andern
aufmerksam zu sei», und , wenn Er¬
innerungen nichts fruchte », der Ob¬
rigkeit davon die Anzeige zu macken
hat , so wie

2) an die auf die Vernackläßigung
der FeuerpolizeiVorschriften in der
erwähnten Verordnung von 1808,
Abthl 0 . und dem Steafgesezbuck
Art . 384 angedrohten Rechlönach-
theile und Strafe»

vor jeder Fahrläßigkeit bei dem Ge¬
brauche der erwähnten Zündmittel un¬
ter dem Anfügen zu verwarnen , daß

1) Diejenigen , welche jfich derselben
bedienen , ihren Vorrath stets in
feuersicheren Gefäffen , oder auf son¬
stige, gegen. Feuersgefahr vollkom¬
men scküzende Weise , und an Or¬
len , welche Kindern nicht zugänglich

genwärtiger Verfügung und deren
möglichst allgemeine Bekanntmachung hei
zur Obliegenheit gemacht , indem Fol¬ gei
gendes beigcfügt wird: V.

1) Mit der Vorschrift unter Ziff . 2 stel
der erst aufgeführten Verfügung
(vom 31 . Juli 1838 ) , wonach die de.
Reibzündmittel in Portionen , in stei
welche » sie rum DetailVerkauf kom¬ ne>
men , in Behälter von Holz oder . Vei
einem anderen dem Drucke wie¬ üb.
der st e h c u d e n Material  ge - ..
krackt werden solle» , ist ruckt ver¬ stil
einbar , daß in Behältern von ganz . ^ we

schwachem (gehobeltem ) Holze , w «l- . . zru
ches dem Druck « nicht wieder - , ! ert

steht, die Zündmittel im Lande ver¬ ov.

sendet , oder von Kaufleuten ^ ver¬ im
kauft werden , sondern es müssen Ksr' sär
Behälter wenigstens von starkem an

(gebohrke :n ( Holze sein, welches den ,. ein
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Druck wirklich aushält.
ES ist daher von Seiten der Po¬

lizeibehörden und Bediensteten darü¬
ber auf das strengste zu wachen,
daß von den Fabrikanten bei Ver¬
sendungen im Lande »nd von den
Kaufleuten und Krämern beim Ver¬
kaufe diese Vorschrift genau beobach¬
tet wird.

2 ) Würde die Vorschrift unter Nro.
1 der leztangcführten Verfügung
(vom 8 . Januar 1843 ) , wonach
die Vorräthe der Rcibzündhölzcr in
feuersicheren Gefäsfen oder auf son¬
stige gegen Feuersgefahr vollkom¬
men schüzende Weise und an Orten,
welche Kindern  nicht zugänglich
sind , bewahrt werden sollen , na¬
mentlich von den Hausvätern und
Hausmüttern mit gebührender Sorg¬
falt befolgt , so könnte cs insbeson¬
dere nicht Vorkommen , daß Kinder
in den Besiz von Reibzündhölzern
gelangen und dadurch Gelegenheit
erhalten , Feuer zu stiften . Es er¬
geht daher die ernstliche Mahnung,
dieser so sehr iln gemeinsamen In¬
teresse begründeten Vorschrift genau
nachznkominen.

Da sodann mit dieser Vorschrift
nicht vereinbar ist , daß Reibzünd-
holzer von Kindern cingekauft wer¬
de » , so wird den Kauflenten und
Krämern hiermit ausdrücklich ver¬
boten , an Kinder unter vierzehn
Jahren Zündhölzer abjugebcn.

Den Obcrämtern und Ortsvorste¬
hern wird zur Pflicht gemacht , für die
genaue Befolgung der vorstehenden
Vorschriften mit allen ilzuen zu Gebot
stehenden Mitteln wirksam ,zu sein.
Insbesondere sind auch Pisiitationen
der Kaufläden durch die Polizcibedien-
stetcn oder Oberfeucrschauer anzuord¬
nen und die Landjäger anzuweisen,
den Vollzug der Verfügung genau zu
überwachest . ,

Zugleich wird an die gestzlicke Be¬
stimmung erinnert , daß -Diejenigen,
welche in dje den PolizciVerozdnungeu.
zur Verhütung « nes Brandunglücks
ertheilten Vorschriften vernachläßigen
oder überhaupt die gehörige Vorsicht
im Gebrauch von Feuer und Licht ver¬
säumen und durch solche Fahrläßigkeit
an fremden . Gebäuden und Sacken
einen Brand verursache » , mit Geld¬

buße bis zu einhundert Gulden oder
mit Gefängiiiß bis zu Einem Jahr
bestraft werden sollen ( Strafgesezbuck
vom 1. März 1839 , Art . 384 ) , so
wie daß Diejenige », welche durch Ver-
»achläßiguiig der die Abwendung von
Brandungluck bezweckenden Polizei-
Vorschriften einen Brand verursachen,
der Ansprüche aus Entschädigung des
Brandschadens an ihrem Eigcnthum
verlustig werde ».

Die Oberämtcr haben für möglichst
allgemeine Bekanntmachung der vor¬
stehenden Beifügung zu sorgen

Stuttgart , 23 . Dez . 1852.
Linden.

Oberamtsgericht Ealw.
(Gläubigeraufruf ) .

In nachgenanntcr Gantsache wird
vie Schuldenliquidation zu der bczeich-
neten Zeit vorgeuommen werden.

Man fordert die Gläubiger unter
Verweisung auf die im Staatsanzeiger
erscheinende weitere Bekanntmachung
hiemit aus , ihre Ansprüche gehörig an¬
zumelden.

Johann Georg Sckroth,  Kronen-
wirth i» Neuweiler , am

Dienstag den 1. März
Morgens 8 Uhr '

zu Ncuweiler.
Den 26 . Jan . 1853.

K . Oberamtsgericht.
Ebensperger.

Forstamt Wildberg.
Revier Schönbronn.

(HolzVcrkauf ) .
Am
Montag den 7 . und Dienstag den

8 . Feb,
werden in dem Staatswäld Groß - u.
Klein -Buhler verkauft:

-04 Stämme Langholz , 351
Sägklöze , 222 Kls . tanncn
Brennholz und 16419 Stück
unaufgebundene Wellen.

Der Verkauf beginnt je Morgens
9 Uhr in Sckönbronn . Am ersten
Tag kommt sämmtlicheL Lang - und
Klozholz nebst einem Theil des Klaf-
terholzeS nebst den Wellen zum Ver¬
kauf.

Zu Vorzeigung deö HolzeS wird
der betreffende Waldschüz an den bei¬
den Verkaufstagen Morgens 7 Uhr
bei der Saatschulc parat sein , wo

sich die Kaufsliebhaber cinfinden wol¬
len.

Den 26 . Jan . 1853.
K . Forstamt.

Alber.
G e ch i n g e n.

(GläubigerÄufruf ) .
Wer an den am 21 . November

1852 gestorbenen Hafnermcister Job.
Georg Kielwcin von Geckingen einen
Anspruch macht » hat solchen am

7 . Februar 1853
Nachmittags 2 Uhr

vor der Unterzeichneten Stelle zu er¬
weise», widrigenfalls derselbe bei der
Realtheilung unberücksichtigt bleibt,
und von den Erben nicht mehr aner¬
kannt wird.

Den 25 . Jan . 1853.
K . Gcricktsnotariot Ealw.

M a g c n a u.
Calw.

(Zahlung des BrandkassengeldS und
der Hofpachtzinse ) .

Da das Brandkassengeld binnen
8 Tagen an die Amtspflegc abgelie - ,
fcrt werden muß ; so werden Diejeni¬
gen , welche mit demselben noch im
Rückstand sind , dringend aufgefordert,
dasselbe binnen genannter Frist zur
Stadtpflege zu entrichten . Auch wird
daran erinnert , daß die auf lezt Mar - '
tust verfallenen Hofpachtzinse binnen
14 Tagen a » die Stadtpflege zujzah-
len sind.

Den 31 . Jan . 1853.
Stadtpflcger Schüler.

I g,e  l s l o ck.
(LiegenschaftsBerkauf ) .

Am >
Mittwoch den 16 . Feb.

Vormittags 10 Uhr
wird auf dem Rathhaus dahier die
Liegenschaft der Kinder des Jakob
Bürkle von Unterkollbach bestehend ia ^ '

einem zweistöckigen Wohnhaus -- -
zwei.Stallungen und einer»
Keller,l -

einer Scheuer fammt Wagen - '
schöpf , Streu » und --Barckhütte-

2 Mrg . -7 Rth . Gärten,
2 Mrz . 1 Brtl . 10 Rth . Wi*

sen,
24 Mrg . 9 Rth . Aker,
9 Mrg . Wildfeld,
15 Mrg 2V - Vrtl . 10 Rch.

Wald und
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einen Antheil an der Sägmühle
auf Unterkollbacher Markung

im öffentlichen Aufstreich verkauft, wo
zu die Liebhaber, auswärtige mit Ver-
mögenszcngnissen versehen, eingeladen
werden.

Den 25 . Jan . 1853.
Der Genieinderath.

Schuldhciß Bert  sch.
Ostelsheim.

(Auswanderung ) .
Michael Sirt,  Maurer und Bür¬

ger von hier , in HcimSheim aber
wohnhaft , will mit seiner Familie nach
Amerika auswandern , kann aber die
gesezliche Berbindlichkeiten nicht erfül¬
len, weßhalb Diejenigen , welche auf
irgend eine Art eine Forderung an
Sirt zu machen haben , aufgefordert
werde», solche binnen Tagen bei
dem Stadtschuldheißenamt Hcimsheim
geltend zu machen.

Den 28 . Jan . 1853.
Genieinderath.

Not .Afsistent Waisengerichts-
Rohm.  Vorstand

Schultz.

auf dem hiesigen RathhauS in Aus¬
streich zu bringen, woz» er die Liebha¬ber cinladet.

Den 1. Feb. 1853.
Werkmeister Kümme rle.

S i m m o z h e i m.
(Gläubiger -Aufruf) .

Alle , welche an den kübzlich ver-
storbcnen Michael Mammel,  Küfer
von da , aus irgend einem Rechts¬
grunde Ansprüche zu machen haben
werden aufgefordert , solche binnen

21 Tagen ri eirrto
bei Gefahr ihrer Nichtberücksichtigiing
bei der VelassenschaftsAuseinandersc
zung bei der Unterzeichneten Stelle an
jumeldcn und zu erweisen.

Den 20 . Jan . 1853.
K . Amts Notariat Liebenzelk

Nöhm  Ass.
S i m m o z h e i m.

(Gläubigcraufruf ) .
Forderungen an die Bcrlaffenschaft

der kürzlich verstorbenen Johannes
Mohr , Schreiners Wittwe von da,
insbesondere auch aus etwaigen Bürg-
schaftsVerdl'ndlichkcitci! deS vor einigen
Jahren verstorbenen Ehemanns dersel¬
ben Johannes Mohr sind binnen

15 Tagen » cknto
bei Gefahr ihrer Nichtderücksichtigung
bei der VerlasfenschaftsAuöeinandcrse-
zung der UnterzeichnetenStelle nnzu-
mclden und genügend zu erweise».

Den '21 .- Jan . 1853.
TheilungSbehördo.

Außeramtliche Gegenstände.
Calw.

Zwetschgen- Trester- Waizen - und
andern Brantwcin empfiehlt unter Zu¬
sicherung der billigsten Preise besonders
bei Abnahme von größeren Partien

Martin Drciß,
Konditor.

C a l w.
Ein ordentliches Dienstmädchen von

15—16 Jahren findet sogleich eine
Stelle . Wo ? sagt

Bäcker Rau,  Wittwe.
Calw.  Nächsten Sonntag sowie

die ganze Woche über sind frische Lau-
genbrezeln zu haben bei

Mathäus Bai er,
in der Vorstadt.^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^

Frucht rc. Preise
m Calw am 29 . Jan . 1852.

2'r

Kernen
Dinkel
Haber

Roggen
Gerste
Bohnen
Wicken
Linsen
Erbsen

pr . Scheffel
-

st- kr. fl- kr. fl- kr.
13 45 13 — 11

6 12 5 11 4 40
4 — 3 41 3 30
Pr. Simri

fl. kr. fl. kr.

1 —
1 30

- 58
1 24

1 30 1 24
1 52 1 45

Aufgestellt waren 20 Sck' ffl. Ker¬
nen , 13 Schffl. Dinkel , 20 Schffl.
Haber . Eingeführt wurden 170 Schffl.
Kernen , 90 Schffl . Dinkel , 70
Schffl . Haber . Aufgestellt blieben 36
Schffl . Kernen , 22 Schffl . Dinkel,

8 Schffl . Haber.
Weitere Notizen.

Kernen . Dinkel. Haber.
"chfst. fl. kr. Schffl. fl. kr. Schffl. 8. kr.

5
20
10
10
2

126
6
5
5
5
5
5 —
4 48
4 4.?
4 40

04
30
15
12

i,
20
10
30
2

10

4 ..-
3 54
3 48
3 42
3 36
3 32
3 30

Calw.
Heute Äbend halte ich ei- Hh

ne Mezclsuppe , und lade da - Lr
zu ergebenst ein.

Mczgcr Schöning.
! ^

GGGGGGTGVGGGGGG
V G
O Calw  G
G (Hochzeitanzeigc) .
G Alle unsere Verwände und
G Bekannte laden wir höflich ein
O zu unserer Hochzeit auf morgen, G
G Donnerstag den 3 . Februar , in K
H den Gasthof zum Kronprinzen. G
O Friedrich Kohlen,  O

Stricker. G
G Katharine Roller . H
G G
«GTOKOKOGOAGEKG

^ Calw . - ^
, (Hausverkauf ) .'

Der Unterzeichnete ist gcsvniie», fein Kalbfleisch 6 kr. , Hammelfleisch 5 kr.
größeres , ehmalig Back'schcö Wohn - Schweinefleisch ünabgezvgen llkr ., ab-
hauS nebst Baum - und Graöaartcn gezogen lOkr.
in der Badgaffe , wofür bereits 4110fl . Stadtschuldheißenamt / SchniX.
angeboten sind, am nächsten N-daktenriMst -v Niekniue/  "

chkioiltag Druck und Verläq der Nlvmüis'schei, Bxch-
NachMlttagS NM 1- Uhr " dnickerei in Citw.

31
5
8

12
14
2

20
20
8

11
14

3
4

13 45
13 42 4
13 40 4
13 18 10
1315 14
13 12
13 —
12 48
12 45
12 30
12  —
11 30
II —

Brodtare : 4 Pfund Kcrncnbrod 12 kr.
dto. schwarzes Brod 10 kr. 1 Kreu-
zerweck muß wägen 7 Lothe Fleisch-
tqre 1 Pfnnd Ochsenflcisch 9 Ir.
Rindfleisch 7 kr. , Kuhflelsch kr.
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